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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedienvorrichtung 
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 so-
wie ein Bedienverfahren mit den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Patentanspruchs 14.

[0002] In modernen Kraftfahrzeugen werden ver-
mehrt Bedienvorrichtungen eingesetzt, die mindes-
tens ein Bedienelement umfassen, welches in Ab-
hängigkeit von einer Annäherung eines Betätigungs-
elements, beispielsweise eines Körperteils eines 
Nutzers, vor einer Betätigung des Bedienelements 
automatisch verändert werden. Eine solche Verände-
rung kann beispielsweise eine Anpassung einer Hin-
terleuchtung sein. Zunehmend werden auch Anzei-
gevorrichtungen, die mit einem positionsbestimmen-
den Messsensor ausgestattet sind, der eine Position 
einer Berührung einer Anzeigefläche durch das Betä-
tigungselement des Nutzers bestimmen kann, einge-
setzt. Solche Anzeigevorrichtungen werden als 
Touchscreens bezeichnet. Auf der Anzeigevorrich-
tung werden beispielsweise Bedienelemente, welche 
auch als virtuelle Bedienelemente bezeichnet wer-
den, eingeblendet, denen Funktionen und/oder Akti-
onen zugeordnet sind, die bei einer Berührung einer 
solchen als Touchscreen ausgebildeten Anzeigevor-
richtung im Darstellungsbereich des entsprechenden 
virtuellen Bedienelements ausgeführt werden. Da die 
Anzeigefläche des Touchscreens auch zum Ausge-
ben von Informationen verwendet wird, ist es wün-
schenswert, möglichst viel der Anzeigefläche für eine 
Informationsvermittlung zur Verfügung zu haben, 
wenn keine Betätigungshandlung seitens des Nut-
zers vorgenommen wird. Eine Einblendung der virtu-
ellen Bedienelemente oder zumindest eine Darstel-
lung in einer Größe, die eine weitgehend fehlerfreie 
Berührung in deren Darstellungsbereich auch wäh-
rend einer Fahrt auf einem unebenen Fahrbahnbelag 
ermöglicht, erfolgt somit vorzugsweise nur, wenn 
eine Betätigungsabsicht seitens des Nutzers erkannt 
ist.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind Bedienvor-
richtungen bekannt, bei denen eine Betätigungsab-
sicht über ein Erkennen einer Annäherung des Betä-
tigungselements des Nutzers an das entsprechende 
Bedienelement erkannt wird. Eine solche interaktive 
Bedienvorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben 
einer solchen interaktiven Bedienvorrichtung sind 
beispielsweise in der DE 10 2006 037 156 beschrie-
ben. Dort ist beschrieben, eine Position des Betäti-
gungselements relativ zu einer Anzeigefläche eines 
Touchscreens dreidimensional im Raum zu bestim-
men. Hierfür werden mehrere benachbart zu dem 
Touchscreen angeordnete Entfernungsmesssenso-
ren verwendet und über eine Triangulation die Positi-
on des Betätigungselements bestimmt. Die Entfer-
nungsmesssensoren können nach unterschiedlichen 
Prinzipien betrieben werden.

[0004] Bei einem beschriebenen Messprinzip wer-
den über den Körper des Nutzers übertragene Hoch-
frequenzsignale verwendet. Nahe dem Körper des 
Nutzers ist ein Hochfrequenzsender angeordnet. In 
einem Kraftfahrzeug befindet sich ein solcher Hoch-
frequenzsender vorzugsweise integriert in einem 
Fahrzeugsitz. Die in den Körper des Nutzers einge-
koppelten Hochfrequenzsignale werden von den Ent-
fernungsmesssensoren kapazitiv empfangen. An-
hand einer Signalstärke kann die Entfernung eines 
Körperteils von dem Entfernungsmesssensor ermit-
telt werden. Anhand mehrerer solcher Entfernungs-
messsensoren, die in einer Sensoranordnung ange-
ordnet sind, kann eine Positionsbestimmung des 
Körperteils im Raum mittels Triangulation vorgenom-
men werden. Das Grundprinzip ist detaillierter bei-
spielsweise in der Druckschrift WO 2004/07 85 36
beschrieben.

[0005] In der DE 10 2006 037 156 ist alternativ ein 
Messprinzip beschrieben, welches mit optischen 
Sensoreinheiten ausgestaltet ist. Eine optische Sen-
soreinheit zur Bestimmung einer Entfernung kann 
beispielsweise gemäß folgendem Prinzip ausgestal-
tet sein. Eine Sende-LED strahlt ein rechteckförmig 
amplitudenmoduliertes Lichtsignal im optischen oder 
infraroten Wellenlängenbereich ab. Das an dem Ob-
jekt reflektierte Lichtsignal wird von einer Fotodiode 
erfasst. Von einer Kompensations-LED wird ein um 
180° phasenversetztes ebenfalls rechteckförmig am-
plitudenmoduliertes Referenzlichtsignal zu der Pho-
todiode über einen unveränderlichen Lichtweg ge-
sandt. Die Kompensations-LED wird über einen Re-
gelkreis mittels eines Regelsignals so ausgeregelt, 
dass sich das empfangene reflektierte Lichtsignal der 
Sende-LED und das empfangene Referenzlichtsig-
nal der Kompensations-LED an der Photodiode auf-
heben und ein Gleichtaktsignal detektiert wird. Eine 
Änderung des Regelsignals ist ein Maß für einen Ab-
stand des Betätigungselements bzw. Objekts. Eine 
nach diesem Prinzip ausgestaltete Sensoreinheit ist 
weitgehend unabhängig von Temperatur- und Hellig-
keitsschwankungen.

[0006] Den bekannten Vorrichtungen ist gemein-
sam, dass diese eine Vielzahl von Entfernungsmess-
sensoren benötigen, um eine Annäherung an den 
Touchscreen zuverlässig erkennen zu können. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn eine Annäherung an 
den Touchscreen von einer Annäherung an benach-
bart angeordnete Bedienelemente unterschieden 
werden soll. Darüber hinaus ist in der Regel eine Ka-
libration der Entfernungsmesssensoren notwendig, 
da beispielsweise eine kapazitive Kopplung von Um-
welteinflüssen, beispielsweise einer Luftfeuchtigkeit 
und/oder einer individuellen Leitfähigkeit der Haut 
des Nutzers oder im Falle eines nach einem opti-
schen Prinzip wirkenden Messsensors von einer Re-
flektivität des Betätigungselements abhängig ist.
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[0007] Der Erfindung liegt somit die technische Auf-
gabe zugrunde, eine Bedienvorrichtung mit einer An-
näherungserkennung zu schaffen, die zuverlässig 
und robust eine Annäherung eines Betätigungsele-
ments an mindestens ein Bedienelement erkennt und 
die bekannten Nachteile aus dem Stand der Technik 
nicht aufweist.

[0008] Die technische Aufgabe wird erfindungsge-
mäß durch eine Bedienvorrichtung mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zum 
Betreiben einer solchen Bedienvorrichtung mit den 
Merkmalen des Patentanspruchs 14 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich 
aus den Unteransprüchen.

[0009] Insbesondere wird eine Bedienvorrichtung in 
einem Kraftfahrzeug vorgeschlagen, welche mindes-
tens ein Bedienelement zum Erfassen von Nutzerein-
gaben und eine Annäherungserkennungseinrichtung 
umfasst, die ausgebildet ist, eine Annäherung eines 
Betätigungselements, insbesondere eines Körper-
teils, eines Nutzers an das mindestens eine Bediene-
lement vor einer Berührung des mindestens einen 
Bedienelements zu erfassen, wobei die Annähe-
rungserkennungseinrichtung eine Reflexionslicht-
schranke umfasst, die mindestens ein Leuchtmittel 
zum emittieren von elektromagnetischer Detektions-
strahlung vor das Bedienelement in einen räumlich 
begrenzten Detektionsbereich, der nicht das gesam-
te Volumen vor dem mindestens einen Bedienele-
ment umfasst, und ein Empfangselement zum Detek-
tieren eines an dem Betätigungselement des Nutzers 
bei einer Annäherung an das mindestens eine Bedie-
nelement gestreuten oder reflektierten Anteils der 
Detektionsstrahlung aufweist, wobei die Annähe-
rungserkennungseinrichtung ausgebildet ist, eine 
Annäherung anhand einer Intensität der empfange-
nen Detektionsstrahlung zu erkennen. Während bei 
den im Stand der Technik bekannten Einrichtungen, 
die zur Informationsvermittlung über den Abstand 
des Betätigungselements von dem mindestens einen 
Bedienelement verwendete elektromagnetische 
Strahlung in einen großen Raumwinkelbereich abge-
strahlt wird, der im Wesentlichen den gesamten 
Raum vor dem mindestens einen Bedienelement um-
fasst, um eine Annäherung zuverlässig erfassen zu 
können, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, die De-
tektionsstrahlung nur in einen lokal begrenzten De-
tektionsbereich auszusenden. Dieser ist relativ zu 
dem mindestens einen Bedienelement so angeord-
net und ausgestaltet, dass das Betätigungselement 
in diesen Detektionsbereich eindringt und/oder die-
sen durchdringt, bevor eine und/oder während eine 
betätigende Berührung des mindestens einen Bedie-
nelements durch das Betätigungselement stattfindet. 
Für eine Erkennung einer Annäherung ist es daher 
ausreichend, einen Anteil der reflektierten und/oder 
gestreuten Detektionsstrahlung zu empfangen, der 
oberhalb eines Schwellenwertes liegt. Der Schwel-

lenwert wird abhängig von dem Spektralbereich der 
Detektionsstrahlung gewählt. Abhängig davon, ob in 
diesem Spektralbereich Hintergrundstrahlung im 
Kraftfahrzeug existiert oder nicht, ist der Schwellen-
wert festzulegen. Wird beispielsweise Detektions-
strahlung im optischen oder infraroten Wellenlängen-
bereich verwendet, so ist durch die Fahrzeugschei-
ben eintretendes sichtbares und/oder infrarotes Licht 
entsprechend zu berücksichtigen. Ein erfindungsge-
mäßes Verfahren zum Betreiben einer Bedienvor-
richtung in einem Kraftfahrzeug, wobei die Bedien-
vorrichtung mindestens ein Bedienelement zum Er-
fassen von Nutzereingaben und eine Annäherungs-
erkennungseinrichtung umfasst, die eine Annähe-
rung eines Betätigungselements, insbesondere eines 
Körperteils, eines Nutzers an das mindestens eine 
Bedienelement vor einer Berührung des mindestens 
einen Bedienelements erfasst, ist so ausgestaltet, 
dass mittels mindestens eines Leuchtmittels elektro-
magnetische Detektionsstrahlung in einen räumlich 
begrenzten Detektionsbereich vor das mindestens 
eine Bedienelement emittiert wird, wobei der Detekti-
onsbereich nicht ein gesamtes Volumen vor dem 
mindestens einen Bedienelement umfasst, und mit-
tels eines Empfangselements bei einer Annäherung 
des Betätigungselements des Nutzers an das min-
destens eine Bedienelement ein an dem Betäti-
gungselement gestreuter und/oder von diesem Betä-
tigungselement reflektierter Anteil der Detektions-
strahlung empfangen wird und anhand einer Intensi-
tät des empfangenen Anteils der Detektionsstrahlung 
die Annäherung erkannt wird.

[0010] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass 
das mindestens eine Bedienelement ein Touch-
screen ist und bei einer erkannten Annäherung eine 
Anpassung der Darstellung auf dem Touchscreen 
vorgenommen wird. Hierfür ist der Touchscreen vor-
zugsweise mit einer Steuereinrichtung verknüpft oder 
umfasst eine solche, die die grafische Darstellung auf 
der Anzeigefläche des Touchscreens steuert.

[0011] Zusätzlich zu einem Touchscreen umfasst 
eine Bedieneinrichtung häufig zusätzliche Bedienele-
mente, die beispielsweise als Tastschalter, Dreh-
drückschalter, Schieberegler usw. ausgebildet sein 
können. Um eine Annäherung des Betätigungsele-
ments an ein solches zusätzliches Bedienelement 
von einer Annäherung an das mindestens eine Be-
dienelement, welches vorzugsweise als Touchscreen 
ausgebildet ist, unterscheiden zu können, ist bei ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung vor-
gesehen, dass zum Erfassen der Nutzereingaben 
mindestens ein zusätzliches Bedienelement vorge-
sehen ist, das benachbart zu einem Rand der Anzei-
gefläche des Touchscreens angeordnet ist, wobei die 
Detektionsstrahlung des mindestens einen Leucht-
mittels zwischen dem Rand des Touchscreens und 
dem mindestens einen zusätzlichen Bedienelement 
in den Detektionsbereich emittiert wird, der in einer 
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Detektionsebene liegt, wobei die Detektionsebene 
und eine Ebene der Anzeigefläche des Touchscreens 
einen Winkel kleiner 90° einschließen, so dass eine 
Betätigung des mindestens einen zusätzlichen Be-
dienelements möglich ist, ohne mit dem Betätigungs-
element in den Detektionsbereich einzudringen. Je 
nach Einbaulage des mindestens einen Bedienele-
ments und des mindestens einen zusätzlichen Bedie-
nelements im Bereich des Kraftfahrzeugcockpits ist 
es somit möglich, dass der Nutzer entlang mindes-
tens eines Randes des als Touchscreen ausgebilde-
ten mindestens einen Bedienelements ein angeord-
netes zusätzliches Bedienelement berührend betäti-
gen kann, ohne in den Detektionsbereich einzudrin-
gen, in den die Detektionsstrahlung vor das mindes-
tens eine Bedienelement emittiert wird. In der Regel 
wird das mindestens eine Bedienelement, welches 
als Touchscreen ausgebildet ist, in einer Mittelkonso-
le so angeordnet sein, dass das Betätigungselement 
bei einer berührenden Betätigung des mindestens ei-
nen Bedienelements, d. h. des Touchscreens, jeweils 
einen unteren Rand der Anzeigefläche des Touch-
screens überlagert bzw. überdeckt. Ist die Reflexi-
onslichtschranke folglich so ausgebildet, dass die 
Detektionsstrahlung von unterhalb des Touchscreens 
schräg zu einer Oberflächennormale der Anzeigeflä-
che des Touchscreens in einen räumlich begrenzten 
Detektionsbereich emittiert wird, welcher ebenenför-
mig ausgebildet ist, so durchdringt das Betätigungse-
lement diesen Detektionsbereich bei einer berühren-
den Betätigung. Wird hingegen ein zusätzliches Be-
dienelement, welches benachbart zu dem unteren 
Rand des Touchscreens angeordnet ist, betätigt, so 
ist eine berührende Betätigung möglich, ohne dass 
beispielsweise die Fingerknöchel in den Detektions-
bereich eindringen, während das zusätzliches Bedie-
nelement berührend betätigt wird.

[0012] Da es häufig schwierig ist, den Detektionsbe-
reich vor dem mindestens einen Bedienelement voll-
ständig und gleichmäßig mit Detektionsstrahlung 
auszufüllen, die von einem einzigen Leuchtmittel 
emittiert wird, ist bei einer Weiterbildung der Erfin-
dung vorgesehen, dass die Annäherungserken-
nungseinrichtung ein oder mehrere zusätzliche 
Leuchtmittel umfasst, die ausgebildet sind, Detekti-
onsstrahlung in den Detektionsbereich zu emittieren, 
wobei das mindestens eine Leuchtmittel und das 
oder die zusätzlichen Leuchtmittel jeweils ihre Detek-
tionsstrahlung in unterschiedliche Raumbereiche des 
Detektionsbereichs emittieren. Diese unterschiedli-
chen Raumbereiche können sich bei einigen Ausfüh-
rungsformen zumindest teilweise überlappen. Bei an-
deren Ausführungsformen sind die unterschiedlichen 
Raumbereiche so ausgestaltet, dass diese weitest-
gehend oder vollständig disjunkt sind.

[0013] Während zu dem einen Rand des Touch-
screens benachbart angeordnete Bedienelemente 
bei geeigneter Emission der Detektionsstrahlung zwi-

schen dem einen Rand und dem einen weiteren Be-
dienelement möglich ist, ist eine berührende Betäti-
gung von benachbart zu anderen Rändern des als 
Touchscreen ausgebildeten oder angeordneten wei-
teren Bedienelementen häufig nicht möglich, ohne 
dass das Betätigungselement in den Detektionsbe-
reich vor dem mindestens einen Bedienelement ein-
dringt. Um jedoch eine grafische Anpassung der Dar-
stellung in solchen Situationen zu verhindern, in de-
nen lediglich ein benachbart zu dem mindestens ei-
nen Bedienelement angeordnetes weiteres Bediene-
lement betätigt werden soll, ist es vorteilhaft, eine An-
näherung an dieses mindestens eine weitere Bedie-
nelement gesondert von einer Annäherung an das 
mindestens eine Bedienelement unterscheiden zu 
können.

[0014] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht hierfür vor, dass die Annäherungserken-
nungseinrichtung mindestens ein weiteres Leucht-
mittel zum Emittieren von elektromagnetischer De-
tektionsstrahlung in einen von dem Detektionsbe-
reich verschiedenen weiteren Detektionsbereich, 
mindestens eine Modulationsvorrichtung zum Modu-
lieren der emittierten Detektionsstrahlung mindes-
tens eines der Leuchtmittel, so dass sich zumindest 
die in den mindestens einen weiteren Detektionsbe-
reich emittierte weitere Detektionsstrahlung von der 
in den Detektionsbereich emittierten Detektionsstrah-
lung hinsichtlich ihrer Modulation unterscheidet, und 
eine Analyseeinheit umfasst, die ausgebildet ist, die 
empfangene reflektierte und/oder gestreute Detekti-
onsstrahlung hinsichtlich ihrer Modulation zu analy-
sieren, um zumindest einen gestreuten/reflektierten 
Anteil der in den weiteren Detektionsbereich emittier-
ten Detektionsstrahlung getrennt von dem gestreu-
ten/reflektierten Anteil der in den Detektionsbereich 
emittierten Detektionsstrahlung zu ermitteln, und ein 
Eindringen des Betätigungselements in den mindes-
tens einen weiteren Detektionsbereich anhand der 
Intensität des Anteils an empfangener reflektier-
ter/gestreuter in diesen mindestens einen weiteren 
Detektionsbereich emittierter Detektionsstrahlung zu 
erkennen.

[0015] Vorteilhafterweise ist die Steuereinrichtung 
dann so ausgebildet, die Veränderung der Darstel-
lung zu unterlassen, wenn zusätzlich zu der Annähe-
rung an das mindestens eine Bedienelement ein Ein-
dringen des Betätigungselements in den mindestens 
einen weiteren Detektionsbereich erkannt ist. Es wird 
somit mittels mindestens eines weiteren Leuchtmit-
tels Detektionsstrahlung in einen weiteren Detekti-
onsbereich emittiert, der sich nicht vor dem mindes-
tens einen Bedienelement befindet, wobei die in den 
weiteren Detektionsbereich emittierte Detektions-
strahlung abweichend von der in den Detektionsbe-
reich emittierten Detektionsstrahlung moduliert wird, 
die empfangene gestreute/reflektierte Detektions-
strahlung hinsichtlich der Modulation analysiert wird, 
4/17



DE 10 2008 048 821 A1    2010.03.25
um den Anteil der in den Detektionsbereich emittier-
ten und reflektierten/gestreuten Detektionsstrahlung 
und den Anteil der in den weiteren Detektionsbereich 
emittierten und reflektierten/gestreuten Detektions-
strahlung getrennt zu ermitteln und ein Eindringen 
des Betätigungselements in den mindestens einen 
weiteren Detektionsbereich anhand der Intensität 
des Anteils empfangener/reflektierter Detektions-
strahlung zu erkennen.

[0016] Bei einer weiteren Ausführungsform ist die 
Modulationsvorrichtung ausgebildet, die von dem 
mindestens einen Leuchtmittel und dem oder den zu-
sätzlichen Leuchtmitteln in den Detektionsbereich 
emittierte Detektionsstrahlung leuchtmittelindividuell 
zu modulieren und die Analyseeinheit ausgebildet ist, 
die empfangene gestreute/reflektierte Detektions-
strahlung hinsichtlich der Modulation leuchtmittelindi-
viduell zu analysieren, um die in den unterschiedli-
chen Raumbereichen des Detektionsbereichs reflek-
tierten/gestreuten Anteile getrennt zu ermitteln und 
hieraus eine Position des Betätigungselements vor 
dem mindestens einen Bedienelement abzuleiten. 
Diese Information kann verwendet werden, um eine 
Anpassung der Darstellung verbessert an eine Be-
dienabsicht des Nutzers anzupassen.

[0017] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Annäherungserkennungseinheit 
ausgebildet ist, anhand der zeitlich nacheinander er-
fassten Positionen des Betätigungselements eine 
Bewegung des Betätigungselements abzuleiten. 
Auch diese Information kann verwendet werden, um 
eine Anpassung der grafischen Anzeige auf dem als 
Touchscreen ausgebildeten mindestens einen Bedie-
nelement zu verbessern. Ebenso ist es möglich, eine 
solche Bewegungsinformation zu verwenden, um an-
hand einer Bewegungsrichtung eine Fahrer-Beifah-
rer-Erkennung auszuführen und/oder zu unterstüt-
zen. Geht man davon aus, dass ein Betätigungsele-
ment jeweils zunächst in jenen Raumbereich des De-
tektionsbereichs eindringt, der dem jeweiligen Nutzer 
am dichtesten benachbart ist, so kann anhand dieser 
Positions- und/oder Bewegungsinformation eine Nut-
zererkennung ausgeführt und/oder unterstützt wer-
den.

[0018] Als Leuchtmittel eignen sich besonders 
Leuchtdioden. Besonders bevorzugt werden Leucht-
dioden, die Detektionsstrahlung im Infraroten Wellen-
längenbereich abstrahlen, da dieses für einen Nutzer 
nicht sichtbar ist. Um zu erreichen, dass das von den 
Leuchtmitteln ausgesandte Licht, d. h. die elektroma-
gnetische Detektionsstrahlung nur in einen räumlich 
begrenzten Detektionsbereich, welcher vorzugswei-
se fächerförmig ausgebildet ist, emittiert wird, ist mit 
jedem Leuchtmittel vorzugsweise eine Optik gekop-
pelt. Besonders bevorzugt umfasst eine solche Optik 
eine Zylinderlinse, die das emittierte Licht in eine 
Ebene fokussiert. Um eine fächerförmige Aufweitung 

in der Ebene gezielt zu erreichen, umfasst die Optik 
bei einer bevorzugten Ausführungsform zusätzlich 
ein Umlenkprisma.

[0019] Um die gestreute reflektierte Strahlung mög-
lichst effizient auf das Empfangselement, welches 
vorzugsweise als photoempfindliches Halbleiterele-
ment, besonders bevorzugt als photoempfindliche 
Diode oder photoempfindlicher Transistor ausgebil-
det ist, zu lenken, ist vor dem Empfangselement 
ebenfalls eine Optik, die als Empfangsoptik bezeich-
net wird, angeordnet. Diese umfasst bevorzugt eine 
Zylinderlinse. Die Empfangsoptik ist hiermit so aus-
gestaltbar, dass sie gestreute/reflektierte Detektions-
strahlung sowohl aus dem Detektionsbereich vor 
dem mindestens einen Bedienelement als auch aus 
dem mindestens einen weiteren Detektionsbereich, 
welcher vor dem mindestens einen weiteren Bedie-
nelement angeordnet ist, gemeinsam empfangen 
und detektieren kann.

[0020] Die unterschiedlichen Leuchtmittel sind be-
sonders bevorzugt auf einer gemeinsamen Träger-
platine angeordnet. Ferner können die verschiede-
nen Leuchtmittel über eine gemeinsame, vorzugs-
weise in einer integrierten Schaltung oder einem 
Chip, ausgebildete Ansteuerelektronik angesteuert 
werden. Diese Ansteuerelektronik kann so ausgebil-
det sein, dass die Modulation der Detektionsstrah-
lung leuchtmittelindividuell ausgeführt wird.

[0021] Während es sich als vorteilhaft erwiesen hat, 
einen ebenenförmig ausgebildeten Detektionsbe-
reich vor dem als Touchscreen ausgebildeten min-
destens einen Bedienelement zu verwenden, der ei-
nen Winkel von etwa 70° mit einer Ebene der Anzei-
gefläche einschließt, ist ein weiterer Detektionsbe-
reich, der sich entlang eines seitlichen Randes vor 
dort angeordneten Bedienelementen erstreckt, eben-
falls ebenenförmig ausgebildet, schließt jedoch einen 
wesentlich kleineren Winkelbereich relativ zu der 
Ebene der Anzeigefläche ein.

[0022] Um auch in Situationen, in denen der Nutzer 
im Zuge einer Betätigungshandlung eines anderen 
Bedienelements und/oder einer sonstigen Handlung 
über das mindestens eine Bedienelement ”hinweg-
greift”, eine Anpassung der grafischen Darstellung 
auf der Anzeigefläche des als Touchscreen ausgebil-
deten mindestens einen Bedienelements zu unter-
drücken, ist bei einer Ausführungsform der Erfindung 
vorgesehen, dass die Steuereinheit ausgebildet ist, 
die Veränderung der Darstellung nach einem Erken-
nen einer Annäherung des Betätigungselements an 
das mindestens eine Bedienelement erst nach einem 
Verstreichen einer vorgegebenen Zeitspanne vorzu-
nehmen, wobei die vorgegebene Zeitspanne einer 
Zeit entspricht, die bei einer durchschnittlichen Be-
wegung des Betätigungselements zu dem mindes-
tens einen weiteren Bedienelement zwischen dem 
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Erkennen der Annäherung des Betätigungselements 
anhand der empfangenen reflektierten und/oder ge-
streuten in den Detektionsbereich detektierten De-
tektionsstrahlung an das mindestens eine Bedienele-
ment und dem Erkennen der Annäherung an das 
mindestens eine weitere Bedienelement anhand der 
gestreuten und/oder reflektierten in den mindestens 
einen weiteren Detektionsbereich emittierten Detekti-
onsstrahlung erkannt ist.

[0023] Bei anderen Ausführungsformen kann vor-
gesehen sein, dass benachbart zu den Rändern oder 
entlang der Ränder angeordneten Bedienelementen 
weitere Detektionsbereiche vorgesehen sind, in die 
über Leuchtmittel Detektionsstrahlung emittiert wird, 
so dass ein Übergreifen dieser Ränder ebenfalls de-
tektiert werden kann. Über eine geeignete Modulati-
on der Detektionsstrahlung ist es jeweils möglich, 
sämtliche gestreute und/oder reflektierte Detektions-
strahlung mittels des einen Empfangselements nach-
zuweisen.

[0024] Um eine hohe Empfindlichkeit des Empfang-
selements zu erreichen, ist vor oder um das Emp-
fangselement eine Abschirmung vorgesehen, die 
eine direkte Einstrahlung von Licht der Leuchtmittel 
verhindert bzw. unterbindet.

[0025] Eine Kompensation hinsichtlich einer im 
Kraftfahrzeug existierenden Hintergrundstrahlung im 
Frequenzbereich der Detektionsstrahlung erfolgt bei 
einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung 
dadurch, dass zeitlich alternierend zu der Emission 
der Detektionsstrahlung Referenzstrahlung eines 
Referenzleuchtmittels, welches vorzugsweise iden-
tisch wie die übrigen Leuchtmittel ausgebildet ist, 
über einen festen unveränderlichen Lichtweg auf das 
Detektionselement geleitet wird. Anhand eines Ver-
gleichs der für die Referenzstrahlung gemessenen 
Intensität zu unterschiedlichen Detektionszeitpunk-
ten, kann auf eine Änderung der Hintergrundstrah-
lung geschlossen werden.

[0026] Um zusätzlich eine Änderung der Abstrah-
lungscharakteristik der Leuchtmittel, beispielsweise 
aufgrund von Temperaturschwankungen, bei einem 
Dauerbetrieb zu berücksichtigen, werden vorzugs-
weise zusätzlich Referenzmessungen ausgeführt, 
wenn keine Annäherung des Betätigungselements 
erkannt ist.

[0027] Die Merkmale des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens weisen dieselben Vorteile wie die entspre-
chenden Merkmale der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung auf.

[0028] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hier-
bei zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Bedienvorrichtung mit einer Reflexionslichtschranke;

[0030] Fig. 2 eine schematische Explosionszeich-
nung einer Optikeinheit zum Realisieren einer Refle-
xionslichtschranke;

[0031] Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung eines Einbaus einer Reflexionslichtschran-
ke benachbart zu einem als Touchscreen ausgebilde-
ten Bedienelement;

[0032] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer 
Bedienvorrichtung mit mehreren Detektionsberei-
chen;

[0033] Fig. 5 eine schematische Darstellung einer 
Bedienvorrichtung, bei der der Detektionsbereich vor 
dem als Touchscreen ausgebildeten Bedienelement 
in unterschiedliche Teilbereiche unterteilt ist;

[0034] Fig. 6 eine schematische Darstellung ähn-
lich zu der nach Fig. 4, bei der die Bedienvorrichtung 
zusätzlich mit einer Nutzererkennungseinrichtung 
gekoppelt ist;

[0035] Fig. 7 eine schematische Darstellung einer 
Bedienvorrichtung, bei der ein vertikales Übergreifen 
detektierbar ist;

[0036] Fig. 8 u. Fig. 9 unterschiedliche schemati-
sche Darstellungen von Bedienvorrichtungen, bei de-
nen sowohl ein horizontales als auch ein vertikales 
Übergreifen detektierbar ist.

[0037] In Fig. 1 ist schematisch eine Bedienvorrich-
tung 1 mit einer Reflexionslichtschranke dargestellt. 
Die Bedienvorrichtung umfasst ein als Touchscreen 2
ausgebildetes Bedienelement. Auf einer Anzeigeflä-
che 3 des Touchscreens 2 können grafische Informa-
tionen mittels einer Steuereinrichtung zur Anzeige 
gebracht werden. Um eine grafische Darstellung auf 
der Anzeigefläche 3 bei einer Annäherung eines Be-
tätigungselements (nicht dargestellt) an den Touch-
screen 2 ausführen zu können, ist die Steuereinrich-
tung mit einer Annäherungserkennungseinrichtung 
gekoppelt. Die Annäherungserkennungseinrichtung 
kann zumindest teilweise in die Steuereinrichtung in-
tegriert sein. Die Annäherungserkennungseinrich-
tung emittiert elektromagnetische Detektionsstrah-
lung, vorzugsweise im infraroten Wellenlängenbe-
reich, in einen räumlich begrenzten in einer Raume-
bene angeordneten Detektionsbereich 4. Die Ab-
strahlung der Detektionsstrahlung zum Erzeugen des 
Detektionsbereichs 4 wird so gewählt, dass in Abhän-
gigkeit von einer Anordnung des Touchscreens 2 re-
lativ zu einem Nutzer in dem Kraftfahrzeug ein Betä-
tigungselement, beispielsweise eine Hand, des Nut-
zers bei einer berührenden Betätigung des Touch-
screens 2 in den Detektionsbereich 4 eindringt oder 
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diesen vor einer berührenden Betätigung durch-
dringt.

[0038] Bei der dargestellten Ausführungsform der 
Bedienvorrichtung 1 schließt eine Ebene, in der der 
Detektionsbereich 4 angeordnet ist, mit einer Ebene 
der Anzeigefläche 3 einen Winkel α ein, der kleiner 
als 90° ist. Vorzugsweise beträgt der Winkel α etwa 
75°. Die Detektionsstrahlung wird benachbart zu ei-
nem unteren Rand 5 der Anzeigefläche 3 des Touch-
screens 2 in den Raum vor dem Touchscreen emit-
tiert. Unterhalb des unteren Randes 5 und unterhalb 
eines Emmissionsfensters 6, welches für die Detekti-
onsstrahlung transparent ist, sind als Tastschalter 
ausgebildete zusätzliche Bedienelemente 7 vorgese-
hen. Dadurch, dass der Detektionsbereich 4 der Re-
flexionslichtschranke nicht entlang einer Oberflä-
chennormale jener Ebene emittiert wird, in der auch 
die zusätzlichen Bedienelemente 7 angeordnet sind, 
können diese durch ein Betätigungselement berüh-
rend bedient werden, ohne dass dieses Betätigungs-
element in den Detektionsbereich 4 der Reflexions-
lichtschranke eintritt und diese auslöst. Benachbart 
zu seitlichen Rändern 8, 9 sind weitere Bedienele-
mente 10, 11 angeordnet. Ferner sind oberhalb eines 
oberen Randes 12 der Anzeigefläche 3 des Touch-
screens 2 wieder weitere Bedienelemente 13 ange-
ordnet.

[0039] In Fig. 2 ist schematisch eine Explosions-
zeichnung einer Optikeinheit 20 einer Reflexionslicht-
schranke dargestellt. Auf einer Trägerplatine 21 sind 
Leuchtmittel 22a–22d zum emittieren von Detekti-
onsstrahlung im Wesentlichen gleich beabstandet 
voneinander angeordnet. Die Leuchtmittel 22a–22d
sind vorzugsweise als im infraroten Wellenlängenbe-
reich strahlende Leuchtdioden ausgebildet. Vor den 
Leuchtmitteln 22a–22d sind Zylinderlinsen 23 ange-
ordnet. Diese bewirken eine Fokussierung der Detek-
tionsstrahlung in eine Ebene. Um eine Aufweitung 
der Detektionsstrahlung über einen Winkelbereich in-
nerhalb der Detektionsebene zu erreichen, sind Um-
lenkprismen 24a–24d vorgesehen, von denen jeweils 
zwei in Optikelementen 25 zusammengefasst sind. 
Abgeschlossen wird die Optikeinheit 20 durch eine 
Abschlussblende bzw. ein Emissionsfenster 26. Die-
ses ist transparent im Wellenlängen- bzw. Frequenz-
bereich der Detektionsstrahlung. In einer Mitte 27 der 
Trägerplatine 21 ist ein vorzugsweise als Fotodiode 
ausgebildetes Empfangselement 28 angeordnet. Um 
eine direkte Einstrahlung oder ein Auffangen von 
Streustrahlung der Leuchtmittel 22a–22d zu verhin-
dern, ist über dem Empfangselement 28 eine Ab-
schirmung 29 angeordnet, die eine Eintrittsöffnung 
30 umfasst. Unterhalb der Abschirmung 29 befindet 
sich gemeinsam mit dem Empfangselement 28 ein 
Referenzleuchtmittel 31, welches vorzugsweise iden-
tisch zu den Leuchtmitteln 22a–22d ausgebildet ist. 
Dieses ist vorgesehen, um zeitlich alternierend zu 
den Leuchtmitteln 22a–22d Referenzstrahlung im 

selben Wellenlängen- bzw. Frequenzbereich wie die 
Leuchtmittel 22a–22d zu emittieren und hierüber eine 
Kompensation hinsichtlich einer Hintergrundstrah-
lung im Fahrzeug zu ermöglichen.

[0040] Vor der Eintrittsöffnung 30 der Abschirmung 
29 ist eine weitere Zylinderlinse 32 vorgesehen, die 
an einem Betätigungselement gestreute und/oder re-
flektierte Detektionsstrahlung der Leuchtmittel 
22a–22d, die durch das Emissionsfenster 26 hin-
durchgetreten ist, auf das Empfangselement 28 zu 
fokussieren.

[0041] Die in Fig. 2 dargestellte Optikeinheit 20 ist 
um eine Ansteuerelektronik ergänzt, die auf der Trä-
gerplatine 21 oder getrennt ausgebildet sein kann. 
Vorzugsweise ist diese in einer integrierten Schal-
tung ausgeführt und in der Lage, die Leuchtmittel 
22a–22d sowie das Referenzleuchtmittel 31 anzu-
steuern. Hierbei ist es vorzugsweise möglich, die von 
den einzelnen Leuchtmitteln 22a–22d und dem Refe-
renzleuchtmittel 31 emittierte Detektionsstrahlung 
bzw. Referenzstrahlung leuchtmittelindividuell, vor-
zugsweise frequenzmoduliert, zu erzeugen. Die An-
näherungserkennungseinheit umfasst ferner eine 
Auswertelektronik, die die empfangene gestreute/re-
flektierte Detektionsstrahlung und/oder Referenz-
strahlung hinsichtlich der Intensität auswertet. Die 
Auswerte- und Ansteuerelektronik der Annäherungs-
erkennungseinheit kann bei einigen Ausführungsfor-
men in eine Steuereinrichtung integriert sein, die eine 
grafische Darstellung auf der Anzeigefläche 3 eines 
als Touchscreen ausgebildeten Bedienelement steu-
ert.

[0042] In Fig. 3 ist schematisch ein Einbau einer 
Optikeinheit 20 ähnlich zu der nach Fig. 2 benach-
bart zu einem Touchscreen 2 schematisch darge-
stellt. Die Optikeinheit 20 ist unterhalb eines Display-
rahmens 36, der eine aktive Anzeigefläche 3 des 
Touchscreens 2 umgibt, angeordnet. Sowohl der Dis-
playrahmen 36 als auch die Optikeinheit 20 sind 
durch eine Abdeckblende 33 abgedeckt, die zumin-
dest einen Austritts- oder Fensterbereich 34 für die 
Detektionsstrahlung 35 umfasst. Die Abdeckung 33
mit dem Fensterbereich 34 kann das Emissionsfens-
ter 26 der Optikeinheit 20 nach Fig. 2 ersetzen. Die 
Optikeinheit 20 ist vorzugsweise so ausgebildet, 
dass sie Justageelemente (nicht dargestellt) umfasst, 
die eine Ausrichtung der Optikeinheit relativ zu einer 
Ebene der Anzeigefläche 3 des Touchscreens 2 er-
möglichen. Ferner ist die Optik der Optikeinheit 20
vorzugsweise so ausgebildet, dass die Detektions-
strahlung nicht lotrecht zu einer Ebene der Trägerpla-
tine, sondern angewinkelt hierzu in einer Ebene emit-
tiert wird, die einen Winkel α kleiner 90° mit der An-
zeigefläche 3 einschließt.

[0043] In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsform ei-
ner Bedienvorrichtung 1 ähnlich zu der nach Fig. 1
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dargestellt, bei der jedoch zusätzlich zu dem Detekti-
onsbereich 4 vor der Anzeigefläche 3 des Touch-
screens 2 weitere Detektionsbereiche 41 und 42 aus-
gebildet sind, die entsprechend vor den weiteren Be-
dienelementen 10 und 11 ausgebildet sind. Die wei-
teren Detektionsbereiche 41, 42 sind in einer Raum-
ebene ausgebildet, die relativ zu der Ebene der An-
zeigefläche 3 des Touchscreens 2 einen Winkel β
einschließt, welcher kleiner als der Winkel α ist, den 
die Ebene, in der der Detektionsbereich 4 liegt, und 
die Ebene der Anzeigefläche 3 einschließen. Die wei-
teren Leuchtmittel, die Detektionsstrahlung in die 
weiteren Detektionsbereiche 41, 42 emittieren, sind 
vorteilhafterweise auf derselben Trägerplatine wie 
jene Leuchtmittel angeordnet, die Detektionsstrah-
lung in den Detektionsbereich 4 emittieren.

[0044] Um die an einem Betätigungselement reflek-
tierte Detektionsstrahlung, die von dem Empfangse-
lement der Annäherungserkennungseinrichtung auf-
gefangen wird, den einzelnen Detektionsbereichen 4, 
41, 42 zuordnen zu können, ist die Detektionsstrah-
lung, welche in die unterschiedlichen Detektionsbe-
reiche 4, 41, 42 emittiert wird, zumindest detektions-
bereichindividuell moduliert. Über eine Analyse der 
Modulation der empfangenen Detektionsstrahlung ist 
somit eine Zuordnung zu den einzelnen Detektions-
bereichen 4, 41, 42 möglich. Hierdurch wird es mög-
lich, Betätigungssituationen zu unterscheiden, in de-
nen sich ein Betätigungselement des Nutzers an den 
Touchscreen 2 annähert, jedoch eine über den 
Touchscreen 2 erfassbare Betätigungshandlung 
nicht vorgenommen werden soll, sondern vielmehr 
eines der weiteren Bedienelemente 10, 11 betätigt 
werden soll. In einem solchen Fall ist es wünschens-
wert, dass eine Anpassung der Darstellung auf der 
Anzeigefläche 3 des Touchscreens 2 unterbleibt. Be-
tätigt beispielsweise ein links von der Anzeigefläche 
3 des Touchscreens 2 sitzender Nutzer eines der 
rechts von dem seitlichen Rand 9 der Anzeigefläche 
3 angeordneten Bedienelemente 11, so dringt das 
Betätigungselement sowohl in den Detektionsbereich 
4 als auch den weiteren Detektionsbereich 42 ein. 
Über eine geeignete logische Verknüpfung kann die 
Annäherungserkennungseinheit und/oder die Steu-
ereinheit eine solche Situation erkennen und eine An-
passung der Darstellung unterdrücken bzw. unterlas-
sen. Eine Unterdrückung soll beispielsweise in einer 
Situation stattfinden, in der eine Annäherung sowohl 
an den Touchscreen 2 als auch eine Annäherung an 
eines der weiteren Bedienelemente 11 erkannt wor-
den ist und zusätzlich die Annährung an den Touch-
screen vor eine Annäherung an die weiteren Bedie-
nelemente 11 erkannt worden ist. Ordnet man den 
einzelnen Detektionsbereichen 4, 41, 42 in dieser 
Reihenfolge die logischen Variablen IR1, IR2, IR3 zu 
und bezeichnet mit T(IRX) den Zeitpunkt, zu dem 
eine Annäherung in den Detektionsbereich IRX er-
kannt ist, zu, so lässt sich die logische Bedingung for-
mulieren als:  

(IR1 & IR3 = wahr) & (T(IR1) < T(IR3)).

[0045] Entsprechend würde eine Unterdrückung bei 
einer Betätigung durch einen rechts von dem Touch-
screen 2 angeordneten Beifahrer unterbleiben, wenn 
folgende logische Bedingung erfüllt ist: 
 (IR1 & IR2 = wahr) & (T(IR1) < T(IR2)).

[0046] In Fig. 5 ist eine weitere Ausführungsform 
dargestellt, bei der der Detektionsbereich 4 in Unter-
bereiche 4a–4d unterteilt ist, denen die logischen Va-
riabeln IR1a–IR1d zugeordnet sind. In jeden der Un-
terbereiche 4a–4d wird jeweils von einem der Leucht-
mittel Detektionsstrahlung emittiert, wobei die Detek-
tionsstrahlung in den unterschiedlichen Unterberei-
chen 4a–4d jeweils unterschiedlich moduliert ist. 
Hierdurch ist es möglich, eine Position des Betäti-
gungselements innerhalb des Detektionsbereichs 4
anhand der empfangenen den einzelnen Unterberei-
chen 4a–4d zuordenbaren Anteile zu ermitteln. An-
hand einer zeitaufgelösten Auswertung kann zusätz-
lich eine Bewegung eines Betätigungselements er-
mittelt werden. Anhand der dem einzelnen Unterbe-
reich 4a–4d zugeordneten Intensitätsanteil der De-
tektionsstrahlung kann jeweils auf einen Abstand 
bzw. einen Anteil der Reflexionsfläche des Betäti-
gungselements in dem entsprechenden Unterbereich 
4a–4d geschlossen werden. Anhand einer zeitaufge-
lösten Analyse kann dann auch eine Bewegungsrich-
tung ermittelt werden, wie dies durch einen Pfeil 51 in 
Fig. 5 angedeutet ist.

[0047] In Fig. 6 ist schematisch eine Ausführungs-
form dargestellt, die der nach Fig. 4 ähnelt. Zusätz-
lich ist schematisch eine weitere Empfangseinheit 61
dargestellt, welche ausgebildet ist, in den Nutzer ein-
gekoppelte Hochfrequenzsignale kapazitiv zu erfas-
sen. Hierdurch ist es eindeutig möglich, eine Fah-
rer-Beifahrererkennung auszuführen. Bei einer sol-
chen Ausführungsform wird eine Anpassung der Dar-
stellung auf der Anzeigefläche 3 des Touchscreens 2
unterdrückt, wenn gilt:  
(IR1 & IR3 = wahr) & (F = wahr) oder (IR1 & IR2 = 
wahr) & (B = wahr),  
wobei F und B den Fahrer bzw. Beifahrer repräsen-
tieren. Selbstverständlich können auch beliebige an-
dere Systeme zur Fahrer/Beifahrererkennung ge-
nutzt werden.

[0048] In Fig. 7 ist eine Ausführungsform einer Be-
dienvorrichtung dargestellt, bei der eine Unterdrü-
ckung einer Anpassung der Darstellung auf der An-
zeigefläche 3 des Touchscreens 2 bei einem vertika-
len Übergreifen unterdrückt werden kann, beispiels-
weise wenn die Bedienelemente 13 betätigt werden. 
Hierfür ist vorgesehen, dass zwischen dem oberen 
Rand 12 und den Bedienelementen 13 Detektions-
strahlung in einen Detektionsbereich 71 emittiert 
wird, der vorzugsweise in einer Ebene liegt, welche 
lotrecht zu der Anzeigefläche 3 des Touchscreens 2
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ausgebildet ist. Wird eine Anwesenheit in dem Detek-
tionsbereich 4 und dem zusätzlichen Detektionsbe-
reich 71 erfasst, wobei ein Eindringen in den Detekti-
onsbereich 4 vor einem Eindringen in den zusätzli-
chen Detektionsbereich 71 erfolgt, so wird eine Ände-
rung der Darstellung unterdrückt. In Kurzschreibung 
lautet die logische Bedingung:  
(IR1 & IR4 = wahr) & (T(IR1)<T(IR4)),  
wobei dem zusätzlichen Detektionsbereich 71 die lo-
gische Variable IR4 zugeordnet ist.

[0049] In Fig. 8 ist eine Bedienvorrichtung 1 darge-
stellt, die einer Kombination der Ausführungsformen 
nach Fig. 4 und Fig. 7 entspricht. In Fig. 9 ist ferner 
eine Ausführungsform dargestellt, bei der die weite-
ren Detektionsbereiche 41, 42 nach Fig. 3 entspre-
chenden Detektionsbereiche 91, 92 nicht durch De-
tektionsstrahlung gebildet sind, welches benachbart 
zu dem unteren Rand 5 der Anzeigefläche seitlich 
von der Anzeigefläche 3 emittiert wird. Vielmehr wird 
Detektionsstrahlung benachbart zu den seitlichen 
Rändern 8, 9 jeweils lotrecht zu der Anzeigefläche 3
emittiert. Hierdurch werden die Detektionsbereiche 
91, 92 gebildet, welchen die logischen Bezeichnun-
gen IR2 und IR3 entsprechend zugeordnet sind. Bei 
den Ausführungsformen nach Fig. 8 und Fig. 9 er-
folgt eine Unterdrückung, wenn eine der folgenden 
logischen Bedingungen erfüllt ist:  
(IR1 & IR4 = wahr) & (T(IR1) < T(IR4)),  
dies entspricht einer Bedienung eines der Bedienele-
mente 13 oberhalb des oberen Rands 12 der Anzei-
gefläche 3, oder  
(IR1 & IR3 = wahr) & (T(IR1) < T(IR3)),  
dies entspricht einer Bedienung der weiteren Bedie-
nelemente 11 durch den Fahrer, welcher links von der 
Anzeigefläche 3 angeordnet ist, oder  
(IR1 & IR2 = wahr) & (T(IR1) < T(IR2)),  
dies entspricht einer Bedienung der links von der An-
zeigefläche 3 angeordneten weiteren Bedienelemen-
te 8 durch den rechts von der Anzeigefläche 3 ange-
ordneten Beifahrer.

[0050] Es ergibt sich für den Fachmann, dass hier 
lediglich beispielhafte Ausführungsformen beschrie-
ben worden sind. Die einzelnen Merkmale der be-
schriebenen Ausführungsformen können in beliebi-
ger Kombination verwendet werden, um die Erfin-
dung auszuführen.

Bezugszeichenliste

1 Bedienvorrichtung
2 Touchscreen
3 Anzeigefläche
4 Detektionsbereich
α Winkel zwischen der Ebene, in der der 

Detektionsbereich 4 liegt, und einer 
Ebene der Anzeigefläche 3

5 unterer Rand
6 Emmissionsfenster

7 zusätzliche Bedienelemente
8, 9 seitliche Ränder
10, 11 weitere Bedienelemente
12 oberer Rand
13 wieder weitere Bedienelemente
20 Optikeinheit
21 Trägerplatine
22a–22d Leuchtelemente
23 Zylinderlinse
24a–24d Umlenkprisma
25 Optikelemente
26 Emissionsfenster
27 Mitte
28 Empfangselement
29 Abschirmung
30 Eintrittsöffnung
31 Referenzleuchtmittel
32 weitere Zylinderleise
33 Abdeckblech
34 Austritts- oder Fensterbereich
35 Detektionsstrahlung
36 Displayrahmen
41, 42 weitere Detektionsbereiche
51 Pfeil
61 weitere Empfangseinheit
71 Detektionsbereich
91, 92 weitere Detektionsbereiche
β eingeschlossener Winkel zwischen ei-

ner Ebene der weiteren Detektionsbe-
reiche 41, 42 und einer Ebene der An-
zeigefläche 3
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Patentansprüche

1.  Bedienvorrichtung (1) in einem Kraftfahrzeug 
umfassend mindestens ein Bedienelement zum Er-
fassen von Nutzereingaben und eine Annäherungs-
erkennungseinrichtung, die ausgebildet ist, eine An-
näherung eines Betätigungselements, insbesondere 
eines Körperteils, eines Nutzers an das Bedienele-
ment vor einer Berührung des mindestens einen Be-
dienelements zu erfassen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Annäherungserkennungseinrichtung 
eine Reflexionslichtschranke umfasst, die mindes-
tens ein Leuchtmittel (22a–22d) zum Emittieren von 
elektromagnetischer Detektionsstrahlung (35) vor 
das mindestens eine Bedienelement in einen räum-
lich begrenzten Detektionsbereich (4), der nicht ein 
gesamtes Volumen vor dem mindestens einen Be-
dienelement umfasst, und ein Empfangselement (28) 
zum Detektieren eines an dem Betätigungselement 
des Nutzers bei einer Annäherung an das mindes-
tens eine Bedienelement gestreuten und/oder reflek-
tierten Anteils der Detektionsstrahlung (35) aufweist, 
wobei die Annäherungserkennungseinrichtung aus-
gebildet ist, eine Annäherung anhand einer Intensität 
der empfangenen Detektionsstrahlung zu erkennen.

2.  Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Bedienelement ein Touchscreen (2) ist, der mit einer 
Steuereinrichtung verknüpft ist, die bei einer erkann-
ten Annäherung des Betätigungselements eine grafi-
sche Darstellung auf einer Anzeigefläche (3) des 
Touchscreens (2) verändert.

3.  Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zum Erfassen der Nut-
zereingaben mindestens ein zusätzliches Bedienele-
ment (7) vorgesehen ist, das benachbart zu einem 
Rand (5) der Anzeigefläche (3) des Touchscreens (2) 
angeordnet ist, wobei die Detektionsstrahlung des 
mindestens einen Leuchtmittels (22a–22d) zwischen 
dem Rand (5) des Touchscreens (2) und dem min-
destens einen zusätzlichen Bedienelement (7) in den 
Detektionsbereich (4) emittiert wird, der in einer De-
tektionsebene liegt, wobei die Detektionsebene und 
eine Ebene der Anzeigefläche (3) einen Winkel (α) 
kleiner 90° einschließen, so dass eine Betätigung 
des mindestens einen zusätzlichen Bedienelements 
(7) möglich ist, ohne mit dem Betätigungselement in 
den Detektionsbereich (4) einzudringen.

4.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Annäherungserkennungseinrichtung ein 
oder mehrere zusätzliche Leuchtmittel (22a–22d) 
umfasst, die ausgebildet sind Detektionsstrahlung in 
den Detektionsbereich (4) emittieren, wobei das min-
destens eine Leuchtmittel (22a–22d) und das oder 
die zusätzlichen Leuchtmittel (22a–22d) jeweils ihre 
Detektionsstrahlung in unterschiedliche Raumberei-

che (4a–4d) des Detektionsbereichs (4) emittieren.

5.  Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Annäherungserken-
nungseinrichtung mindestens eine weiteres Leucht-
mittel zum Emittieren von elektromagnetischer De-
tektionsstrahlung in einen von dem Detektionsbe-
reich (4) verschiedenen weiteren Detektionsbereich 
(41, 42), mindestens eine Modulationsvorrichtung 
zum Modulieren der emittierten Detektionsstrahlung 
mindestens eines der Leuchtmittel, so dass sich zu-
mindest die in den mindestens einen weiteren Detek-
tionsbereich (41, 42) emittierte weitere Detektions-
strahlung von der in den Detektionsbereich (4) emit-
tierten Detektionsstrahlung hinsichtlich ihrer Modula-
tion unterscheidet, und eine Analyseeinheit umfasst, 
die ausgebildet ist, die empfangene reflektierte 
und/oder gestreute Detektionsstrahlung hinsichtlich 
ihrer Modulation zu analysieren, um zumindest einen 
gestreuten/reflektierten Anteil der in den weiteren 
Detektionsbereich (41, 42) emittierten Detektions-
strahlung getrennt von dem gestreuten und/oder re-
flektierten Anteil der in den Detektionsbereich (4) 
emittierten Detektionsstrahlung zu ermitteln und ein 
Eindringen des Betätigungselements in den mindes-
tens einen weiteren Detektionsbereich (41, 42) an-
hand der Intensität des Anteils an empfangener re-
flektierter und/oder gestreuter in diesen mindestens 
einen weiteren Detektionsbereich (41, 42) emittierten 
Detektionsstrahlung zu erkennen.

6.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuereinheit ausgebildet ist, die Verände-
rung der Darstellung zu unterlassen, wenn zusätzlich 
zu der Annäherung an das mindestens eine Bediene-
lement ein Eindringen des Betätigungselements in 
den mindestens einen weiteren Detektionsbereich 
(41, 42) erkannt ist.

7.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Modulationsvorrichtung ausgebildet ist, die 
von dem mindestens einen Leuchtmittel (22a–22d) 
und dem oder den zusätzlichen Leuchtmitteln 
(22a–22d) in den Detektionsbereich emittierte Detek-
tionsstrahlung (35) leuchtmittelindividuell zu modulie-
ren und die Analyseeinheit ausgebildet ist, die emp-
fangene gestreute und/oder reflektierte Detektions-
strahlung hinsichtlich der Modulation leuchtmittelindi-
viduell zu analysieren, um die in den unterschiedli-
chen Raumbereichen (4a–4d) des Detektionsbe-
reichs (4) reflektierten/gestreuten Anteile getrennt zu 
ermitteln und hieraus eine Position des Betätigungs-
elements vor dem mindestens einen Bedienelement 
abzuleiten.

8.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Annäherungserkennungseinheit ausgebil-
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det ist, anhand der zeitlich nacheinander erfassten 
Positionen des Betätigungselements, eine Bewe-
gung des Betätigungselements abzuleiten.

9.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das 
mindestens eine Leuchtmittel (22a–22d) und/oder 
das eine oder die zusätzlichen Leuchtmittel 
(22a–22d) und/oder das mindestens eine weitere 
Leuchtmittel jeweils mit einer Optik gekoppelt sind, 
die die Emission der Detektionsstrahlung in einen fä-
cherförmigen Raumbereich lenkt.

10.  Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Optik eine Zylinder-
linse (23) zum Fokussieren der Detektionsstrahlung 
in eine Raumebene umfasst.

11.  Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 9 oder 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Optik ein Um-
lenkprisma (24a–24d) umfasst, um eine Auffäche-
rung der Detektionsstrahlung (35) in einem Winkel-
bereich in einer Raumebene zu bewirken.

12.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass mehrere vorzugsweise alle der Leuchtmittel 
(22a–22d) über eine gemeinsam ausgebildete Elek-
tronikeinheit angesteuert sind.

13.  Bedienvorrichtung (1) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuereinheit ausgebildet ist, die Verände-
rung der Darstellung nach einem Erkennen der Annä-
herung des Betätigungselements an das mindestens 
eine Bedienelement erst nach einem Verstreichen ei-
ner vorgegebenen Zeitspanne vorzunehmen, wobei 
die vorgegebene Zeitspanne einer Zeit entspricht, die 
bei einer durchschnittlichen Bewegung des Betäti-
gungselements zum dem mindestens einen weiteren 
Bedienelement (11) zwischen dem Erkennen der An-
näherung des Betätigungselements anhand der 
empfangenen reflektierten und/oder gestreuten in 
den Detektionsbereich (4) emittierten Detektions-
strahlung an das mindestens eine Betätigungsele-
ment und dem Erkennen der Annäherung an das 
mindestens eine weitere Bedienelement (11) anhand 
der gestreuten und/oder reflektierten in den mindes-
tens einen weiteren Detektionsbereich (42) emittier-
ten Detektionsstrahlung erkannt ist.

14.  Verfahren zum Betreiben einer Bedienvor-
richtung (1) in einem Kraftfahrzeug, wobei die Bedi-
envorrichtung (1) mindestens ein Bedienelement 
zum Erfassen von Nutzereingaben und eine Annähe-
rungserkennungseinrichtung umfasst, die eine Annä-
herung eines Betätigungselements, insbesondere ei-
nes Körperteils, eines Nutzers an das Bedienelement 
vor einer Berührung des Bedienelements erfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels mindestens ei-

nes Leuchtmittels (22a–22d) elektromagnetische De-
tektionsstrahlung in einen räumlich begrenzten De-
tektionsbereich (4) vor das Bedienelement emittiert 
wird, wobei der Detektionsbereich (4) nicht ein ge-
samtes Volumen vor dem mindestens einen Bedie-
nelement umfasst, und mittels eines Empfangsele-
ments (28) bei einer Annäherung des Betätigungse-
lement des Nutzers an das mindestens eine Bediene-
lement ein an dem Betätigungselement gestreuter 
und/oder von diesem Betätigungselement reflektier-
ter Anteil der Detektionsstrahlung empfangen wird 
und anhand einer Intensität des empfangenen An-
teils der Detektionsstrahlung die Annäherung erkannt 
wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Bedienele-
ment ein Touchscreen (2) ist und bei einer erkannten 
Annäherung eine Anpassung der Darstellung auf 
dem Touchscreen (2) vorgenommen wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Detektionsstrahlung 
(35) des mindestens einen Leuchtmittels (22a–22d) 
mittels einer Optik in einen fächerförmigen Raumbe-
reich emittiert wird.

17.  Verfahren nach einem Ansprüche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsstrah-
lung (35) des mindestens einen Leuchtmittels 
(22a–22d) benachbart zu einem Rand (5) einer An-
zeigefläche (3) des Touchscreens (2) in einen in einer 
Detektionsebene liegenden Detektionsbereich (4) 
emittiert wird, wobei die Detektionsebene und eine 
Ebene der Anzeigefläche (3) einen Winkel (α) kleiner 
90° einschließen.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass mittels mindes-
tens eines weitern Leuchtmittels Detektionsstrahlung 
in einen weiteren Detektionsbereich (41, 42) emittiert 
wird, der sich nicht vor dem mindestens einen Bedie-
nelement befindet, wobei die in den weiteren Detek-
tionsbereich (41, 42) emittierte Detektionsstrahlung 
abweichend von der in den Detektionsbereich (4) 
emittierten Detektionsstrahlung moduliert wird, und 
die empfangene gestreute Detektionsstrahlung hin-
sichtlich der Modulation analysiert wird, um den An-
teil der in den Detektionsbereich (4) emittierten und 
reflektierten/gestreuten Detektionsstrahlung (35) und 
den Anteil der in den weiteren Detektionsbereich (41, 
42) emittierten und reflektierten/gestreuten Detekti-
onsstrahlung getrennt zu ermitteln, und ein Eindrin-
gen des Betätigungselements in den mindestens ei-
nen weiteren Detektionsbereich (41, 42) anhand der 
Intensität des Anteils an empfangener reflektier-
ter/gestreuter weiterer Detektionsstrahlung erkannt 
wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
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18, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpassung 
der Darstellung unterbleibt, wenn zusätzlich zu der 
Annäherung an das mindestens eine Bedienelement 
ein Eindringen des Betätigungselements in den min-
destens einen weitern Detektionsbereich (41, 42) er-
kannt ist.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Detek-
tionsstrahlung so emittiert wird, dass sich der weitere 
Detektionsbereich (41, 42) vor mindestens einem 
weiteren Bedienelement (10, 11) befindet, welches 
benachbart zu dem mindestens einen Bedienele-
ment angeordnet ist.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass in den Detektions-
bereich (4) zusätzlich zu der Detektionsstrahlung zu-
sätzliche Detektionsstrahlung zusätzlicher Leucht-
mittel (22a–22d) emittiert wird, wobei das mindestens 
eine Leuchtmittel (22a–22d) und die zusätzlichen 
Leuchtmittel (22a–22d) die Detektionsstrahlung in je-
weils voneinander verschiedene Teilbereiche 
(4a–4d) des Detektionsbereichs (4) emittieren und 
die Detektionsstrahlung und die zusätzliche Detekti-
onsstrahlung leuchtmittelindividuell moduliert werden 
und die empfangene gestreute und/oder reflektierte 
Detektionsstrahlung hinsichtlich der Modulationen 
ausgewertet wird, um die gestreuten und oder reflek-
tierten Anteile leuchtmittelindividuell zu ermitteln, und 
hieraus eine Position des Betätigungselement abge-
leitet wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Anteile der 
empfangenen Detektionsstrahlung leuchtmittelindivi-
duell zeitaufgelöst ausgewertet werden, und hieraus 
eine Bewegung des Betätigungselements abgeleitet 
wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines Re-
ferenzleuchtmittels zeitlich versetzt zu der Emission 
der Detektionsstrahlung (35) Referenzstrahlung auf 
das Empfangselement (28) geleitet wird und aus zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelter empfange-
ner Referenzstrahlungsintensität ein Hintergrund-
strahlungseinfluss ermittelt wird und bei der Ermitt-
lung der Intensität des Anteils der reflektierten 
und/oder gestreuten Detektionsstrahlung berücksich-
tigt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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